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Verordnung (EG) Nr. 1073/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über 
gemeinsame Regeln für den Zugang zum grenzüberschreitenden 

Personenkraftverkehrsmarkt und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 
vom 21. Oktober 2009 (ABl. EU L 300, S. 88) 

in Kraft getreten am 4. Dezember 2009 

 

 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION - HABEN FOLGENDE 
VERORDNUNG ERLASSEN: 

 

 

KAPITEL I 
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 1 
Anwendungsbereich 

(1) Diese Verordnung gilt für den grenzüberschreitenden Personenverkehr mit Kraftomnibussen im Gebiet der 
Gemeinschaft, der von in einem Mitgliedstaat gemäß dessen Rechtsvorschriften niedergelassenen Unterneh-
men gewerblich oder im Werkverkehr mit Fahrzeugen durchgeführt wird, die in diesem Mitgliedstaat zugelas-
sen und die nach ihrer Bauart und Ausstattung geeignet und dazu bestimmt sind, mehr als neun Perso-
nen - einschließlich des Fahrers - zu befördern, sowie für Leerfahrten im Zusammenhang mit diesem Verkehr. 

Wird die Beförderung durch eine Wegstrecke unterbrochen, die mit einem anderen Verkehrsträger zurückge-
legt wird, oder wird bei dieser Beförderung das Fahrzeug gewechselt, so berührt dies nicht die Anwendung 
dieser Verordnung. 

 

(2) Bei Beförderungen aus einem Mitgliedstaat nach einem Drittland und umgekehrt gilt diese Verordnung für 
die in den Mitgliedstaaten, die im Transit durchfahren werden, zurückgelegte Wegstrecke. Sie gilt nicht für die 
im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats der Aufnahme oder des Absetzens zurückgelegte Wegstrecke, solange 
das hierfür erforderliche Abkommen zwischen der Gemeinschaft und dem betreffenden Drittland nicht ge-
schlossen wurde. 

 

(3) Bis zum Abschluss der Abkommen gemäß Absatz 2 werden die in bilateralen Abkommen zwischen Mit-
gliedstaaten und den jeweiligen Drittländern enthaltenen Vorschriften über die Beförderungen aus einem Mit-
gliedstaat nach einem Drittland und umgekehrt von dieser Verordnung nicht berührt. 

 

(4) Diese Verordnung gilt für innerstaatliche gewerbliche Personenkraftverkehrsdienste, die von einem nicht 
ansässigen Kraftverkehrsunternehmer gemäß Kapitel V zeitweilig durchgeführt werden. 

 

 

Artikel 2 
Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

1. „grenzüberschreitender Verkehr“ 

a) eine Fahrt eines Fahrzeugs mit oder ohne Transit durch einen oder mehrere Mitgliedstaaten oder ein 
oder mehrere Drittländer, bei der sich Ausgangspunkt und Bestimmungsort in zwei verschiedenen 
Mitgliedstaaten befinden, 

b) eine Fahrt eines Fahrzeugs, bei der sich Ausgangspunkt und Bestimmungsort in ein und demselben 
Mitgliedstaat befinden, wobei das Aufnehmen und Absetzen von Fahrgästen in einem anderen Mit-
gliedstaat oder in einem Drittland stattfindet, 

c) eine Fahrt eines Fahrzeugs von einem Mitgliedstaat in ein Drittland oder umgekehrt, mit oder ohne 
Transit durch einen oder mehrere Mitgliedstaaten oder ein oder mehrere Drittländer oder 

d) eine Fahrt eines Fahrzeugs zwischen Drittländern mit Transit durch das Hoheitsgebiet eines oder 
mehrerer Mitgliedstaaten; 
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2. „Linienverkehr“ die regelmäßige Beförderung von Fahrgästen auf einer bestimmten Verkehrsstrecke, wo-
bei Fahrgäste an vorher festgelegten Haltestellen aufgenommen oder abgesetzt werden können; 

3. „Sonderformen des Linienverkehrs“ Dienste im Linienverkehr unabhängig davon, wer Veranstalter der 
Fahrten ist, zur Beförderung bestimmter Gruppen von Fahrgästen unter Ausschluss anderer Fahrgäste; 

4. „Gelegenheitsverkehr“ den Verkehrsdienst, der nicht der Begriffsbestimmung des Linienverkehrs, ein-
schließlich der Sonderformen des Linienverkehrs, entspricht und dessen Hauptmerkmal die Beförderung 
vorab gebildeter Fahrgastgruppen auf Initiative eines Auftraggebers oder des Verkehrsunternehmers 
selbst ist; 

5. „Werkverkehr“ den nicht kommerziellen Verkehrsdienst ohne Erwerbszweck, den eine natürliche oder 
juristische Person unter folgenden Bedingungen durchführt: 

- bei der Beförderungstätigkeit handelt es sich lediglich um eine Nebentätigkeit der natürlichen oder 
juristischen Person und 

- die eingesetzten Fahrzeuge sind Eigentum der natürlichen oder juristischen Person oder wurden von 
dieser Person im Rahmen eines Abzahlungsgeschäfts gekauft oder sind Gegenstand eines Langzeit-
leasing-Vertrags und werden von einem Angehörigen des Personals der natürlichen oder juristischen 
Person oder von der natürlichen Person selbst oder von Personal geführt, das bei dem Unternehmen 
beschäftigt ist oder ihm im Rahmen einer vertraglichen Verpflichtung zur Verfügung gestellt wurde; 

6. „Aufnahmemitgliedstaat“ einen Mitgliedstaat, in dem der Kraftverkehrsunternehmer tätig ist und der ein 
anderer als sein Niederlassungsmitgliedstaat ist; 

7. „Kabotage“ entweder 

- den gewerblichen innerstaatlichen Personenkraftverkehr, der zeitweilig von einem Kraftverkehrsunter-
nehmer in einem Aufnahmemitgliedstaat durchgeführt wird, oder 

- das Aufnehmen und Absetzen von Fahrgästen im gleichen Mitgliedstaat im grenzüberschreitenden 
Linienverkehr gemäß den Bestimmungen dieser Verordnung, sofern dies nicht der Hauptzweck des 
Verkehrsdienstes ist; 

8. „schwerwiegender Verstoß gegen Gemeinschaftsvorschriften im Bereich des Straßenverkehrs“ einen 
Verstoß, der zur Aberkennung der Zuverlässigkeit gemäß Artikel 6 Absätze 1 und 2 der Verordnung (EG) 
Nr. 1071/2009 und/oder zum befristeten oder dauerhaften Entzug einer Gemeinschaftslizenz führen kann. 

 

 

Artikel 3 
Freier Dienstleistungsverkehr 

(1) Jeder gewerbliche Verkehrsunternehmer im Sinne des Artikels 1 ist ohne Diskriminierung aufgrund der 
Staatsangehörigkeit oder des Niederlassungsorts des Verkehrsunternehmens gemäß dieser Verordnung zum 
Linienverkehr einschließlich der Sonderformen des Linienverkehrs und zum Gelegenheitsverkehr mit Kraftom-
nibussen zugelassen, wenn er 

a) im Niederlassungsmitgliedstaat die Genehmigung für Personenbeförderungen mit Kraftomnibussen im Li-
nienverkehr, einschließlich der Sonderformen des Linienverkehrs, oder im Gelegenheitsverkehr gemäß 
den Bedingungen für den Marktzugang nach innerstaatlichem Recht erhalten hat; 

b) die Voraussetzungen der gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften über die Zulassung zum Beruf des Per-
sonenkraftverkehrsunternehmers im innerstaatlichen und grenzüberschreitenden Verkehr erfüllt und 

c) die Rechtsvorschriften für Fahrer und Fahrzeuge erfüllt, die insbesondere in der Richtlinie 92/6/EWG des 
Rates vom 10. Februar 1992 über Einbau und Benutzung von Geschwindigkeitsbegrenzern für bestimmte 
Kraftfahrzeugklassen in der Gemeinschaft(1), der Richtlinie 96/53/EG des Rates vom 25. Juli 1996 zur Fest-
legung der höchstzulässigen Abmessungen für bestimmte Straßenfahrzeuge im innerstaatlichen und 
grenzüberschreitenden Verkehr in der Gemeinschaft sowie zur Festlegung der höchstzulässigen Gewichte 
im grenzüberschreitenden Verkehr(2) und der Richtlinie 2003/59/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 15. Juli 2003 über die Grundqualifikation und Weiterbildung der Fahrer bestimmter Kraftfahr-
zeuge für den Güter- oder Personenkraftverkehr(3) niedergelegt sind. 

 

                                                      
(1) ABl. L 57 vom 2.3.1992, S. 27. 
(2) ABl. L 235 vom 17.9.1996, S. 59. 
(3) ABl. L 226 vom 10.9.2003, S. 4. 
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(2) Jeder im Werkverkehr tätige Verkehrsunternehmer im Sinne des Artikels 1 ist ohne Diskriminierung auf-
grund der Staatsangehörigkeit oder des Niederlassungsorts des Verkehrsunternehmens zu Verkehrsdiensten 
nach Artikel 5 Absatz 5 zugelassen, wenn er 

a) im Niederlassungsmitgliedstaat nach den Bedingungen für den Zugang zum Markt, die in den einzelstaat-
lichen Rechtsvorschriften festgelegt sind, die Genehmigung für die Personenbeförderungen mit Kraftomni-
bussen erhalten hat, und 

b) die Rechtsvorschriften für Fahrer und Fahrzeuge erfüllt, die insbesondere in den Richtlinien 92/6/EWG, 
96/53/EG, und 2003/59/EG niedergelegt sind. 

 

 

KAPITEL II 
GEMEINSCHAFTSLIZENZ UND MARKTZUGANG 

Artikel 4 
Gemeinschaftslizenz 

(1) Der grenzüberschreitende Personenverkehr mit Kraftomnibussen wird nach Maßgabe des Besitzes einer 
Gemeinschaftslizenz durchgeführt, die von den zuständigen Behörden des Niederlassungsmitgliedstaats nach 
dem im Anhang enthaltenen Muster ausgestellt wurde. 

 

(2) Die zuständigen Behörden des Niederlassungsmitgliedstaats stellen dem Inhaber der Gemeinschaftslizenz 
die Originallizenz aus, die von dem Verkehrsunternehmer aufbewahrt wird, sowie beglaubigte Kopien davon 
in einer Anzahl, die der Zahl der für den grenzüberschreitenden Personenverkehr eingesetzten Fahrzeuge 
entspricht, über die der Inhaber der Gemeinschaftslizenz entweder als Eigentümer oder anderweitig verfügt, 
insbesondere aufgrund eines Abzahlungskauf-, Miet- oder Leasingvertrags. 

Die Gemeinschaftslizenz und deren beglaubigte Kopien entsprechen dem Muster in Anhang II. Sie weisen 
mindestens zwei der in Anhang I genannten Sicherheitsmerkmale auf. 

Die Kommission passt die Anhänge I und II an den technischen Fortschritt an. Diese Maßnahmen zur Ände-
rung nicht wesentlicher Bestimmungen dieser Verordnung werden nach dem in Artikel 26 Absatz 2 genannten 
Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen. 

Die Gemeinschaftslizenz und deren beglaubigte Kopien tragen das Dienstsiegel der ausstellenden Behörde 
sowie eine Unterschrift und eine Seriennummer. Die Seriennummer der Gemeinschaftslizenz und deren be-
glaubigte Kopien wird im einzelstaatlichen elektronischen Register der Kraftverkehrsunternehmen gemäß Ar-
tikel 16 der Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 als Teil der Daten des Unternehmens gespeichert. 

 

(3) Die Gemeinschaftslizenz wird auf den Namen des Verkehrsunternehmers ausgestellt und ist nicht über-
tragbar. Eine beglaubigte Kopie der Gemeinschaftslizenz wird in jedem Fahrzeug des Verkehrsunternehmens 
mitgeführt und ist jedem Kontrollberechtigten auf Verlangen vorzuzeigen. 

 

(4) Die Gemeinschaftslizenz wird für verlängerbare Zeiträume von bis zu zehn Jahren ausgestellt. 

Gemeinschaftslizenzen und deren beglaubigte Kopien, die vor dem Beginn der Anwendung dieser Verordnung 
ausgestellt wurden, bleiben bis zum Ablauf ihrer Gültigkeitsdauer gültig. 

 

(5) Die zuständigen Behörden des Niederlassungsmitgliedstaats prüfen bei der Einreichung eines Antrags auf 
Erteilung einer Gemeinschaftslizenz oder bei Verlängerung einer Gemeinschaftslizenz gemäß Absatz 4 dieses 
Artikels, ob der Verkehrsunternehmer die Bedingungen des Artikels 3 Absatz 1 erfüllt bzw. weiterhin erfüllt. 

 

(6) Sind die Bedingungen des Artikels 3 Absatz 1 nicht erfüllt, so verweigern die zuständigen Behörden des 
Niederlassungsmitgliedstaats die Ausstellung oder die Verlängerung der Gemeinschaftslizenz oder entziehen 
die Gemeinschaftslizenz, und zwar durch eine mit Gründen versehene Entscheidung. 

 

(7) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass Verkehrsunternehmer, die eine Gemeinschaftslizenz beantragt 
haben oder innehaben, gegen die Verweigerung oder den Entzug dieser Lizenz durch die zuständigen Behör-
den des Niederlassungsmitgliedstaats Widerspruch erheben können. 

 

(8) Die Mitgliedstaaten können beschließen, dass die Gemeinschaftslizenz auch für die Beförderung im inner-
staatlichen Verkehr gilt. 
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Artikel 5 
Zugang zum Markt 

(1) Linienverkehr ist ungeachtet einer etwaigen Verpflichtung zur Buchung für jedermann zugänglich. 

Dieser Verkehr ist gemäß den Bestimmungen von Kapitel III genehmigungspflichtig. 

Linienverkehr von einem Mitgliedstaat nach einem Drittland und umgekehrt ist gemäß dem bilateralen Abkom-
men zwischen dem Mitgliedstaat und dem Drittland und gegebenenfalls dem Transitmitgliedstaat genehmi-
gungspflichtig, solange das erforderliche Abkommen zwischen der Gemeinschaft und dem betreffenden Dritt-
land noch nicht geschlossen ist. 

Eine Anpassung der Beförderungsbedingungen eines solchen Verkehrsdienstes beeinträchtigt nicht seinen 
Charakter als Linienverkehr. 

Die Durchführung von parallelen oder zeitlich befristeten Verkehrsdiensten, die auf die Benutzer der beste-
henden Liniendienste ausgerichtet sind, der Einsatz zusätzlicher Fahrzeuge und die Durchführung von außer-
planmäßigen Zusatzfahrten, die Nichtbedienung bestimmter Haltestellen oder die Bedienung zusätzlicher Hal-
testellen durch bestehende Liniendienste unterliegen den gleichen Regeln wie die bestehenden Liniendienste. 

 

(2) Zu den Sonderformen des Linienverkehrs zählen 

a) die Beförderung von Arbeitnehmern zwischen Wohnort und Arbeitsstätte, 

b) die Beförderung von Schülern und Studenten zwischen Wohnort und Lehranstalt. 

Die Regelmäßigkeit der Sonderformen des Linienverkehrs wird nicht dadurch berührt, dass der Ablauf 
wechselnden Bedürfnissen der Nutzer angepasst wird. 

Die Sonderformen des Linienverkehrs sind nicht genehmigungspflichtig nach Kapitel III, sofern sie zwi-
schen dem Veranstalter und dem Verkehrsunternehmer vertraglich geregelt sind. 

 

(3) Gelegenheitsverkehr ist nicht genehmigungspflichtig nach Kapitel III. 

Die Durchführung von parallelen oder zeitlich befristeten Verkehrsdiensten, die bestehenden Liniendiensten 
vergleichbar und auf deren Benutzer ausgerichtet sind, unterliegt jedoch der Pflicht zur Genehmigung nach 
dem in Kapitel III festgelegten Verfahren. 

Dienste des Gelegenheitsverkehrs verlieren die Eigenschaft des Gelegenheitsverkehrs auch dann nicht, wenn 
sie mit einer gewissen Häufigkeit durchgeführt werden. 

Gelegenheitsverkehr kann von einer Gruppe von Beförderungsunternehmen durchgeführt werden, die für 
Rechnung desselben Auftraggebers tätig sind; die Fahrgäste können bei einem anderen Beförderungsunter-
nehmen derselben Gruppe eine Anschlussverbindung auf der Strecke im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats 
nehmen. 

Die Kommission legt die Verfahren fest, nach denen den zuständigen Behörden der betreffenden Mitglied-
staaten die Namen solcher Verkehrsunternehmer und die Anschlusspunkte auf der Strecke mitgeteilt werden. 
Diese Maßnahmen zur Änderung nicht wesentlicher Bestimmungen dieser Verordnung durch Ergänzung wer-
den nach dem in Artikel 26 Absatz 2 genannten Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen. 

 

(4) Leerfahrten im Zusammenhang mit dem Verkehr gemäß Absatz 2 Unterabsatz 3 und Absatz 3 Unterab-
satz 1 sind ebenfalls nicht genehmigungspflichtig. 

 

(5) Beförderungen im Werkverkehr fallen unter keine Genehmigungsregelung; für sie gilt eine Bescheinigungs-
regelung. 

Die Bescheinigungen werden von den zuständigen Behörden des Mitgliedstaats ausgestellt, in dem das Fahr-
zeug zugelassen ist, und gelten für die gesamte Fahrtstrecke einschließlich des Transits. 

Die Kommission legt die Gestaltung der Bescheinigungen fest. Diese Maßnahmen zur Änderung nicht we-
sentlicher Bestimmungen dieser Verordnung durch Ergänzung werden nach dem in Artikel 26 Absatz 2 ge-
nannten Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen. 
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KAPITEL III 
GENEHMIGUNGSPFLICHTIGER LINIENVERKEHR 

Artikel 6 
Art der Genehmigung 

(1) Die Genehmigung wird auf den Namen des Verkehrsunternehmens ausgestellt und ist nicht übertragbar. 
Ein Unternehmen, das eine Genehmigung erhalten hat, kann den Verkehrsdienst jedoch mit Einverständnis 
der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet sich der Ausgangspunkt befindet - nach-
stehend „zuständige Behörde“ genannt -, durch einen Unterauftragnehmer durchführen lassen. In diesem Fall 
müssen der Name des Unterauftragnehmers und seine Stellung in der Genehmigung angegeben werden. Der 
Unterauftragnehmer muss die Anforderungen des Artikels 3 Absatz 1 erfüllen. Im Sinne dieses Absatzes be-
zeichnet der Ausgangspunkt eine der Endhaltestellen des Verkehrsdienstes. 

Bei für den Betrieb von Linienverkehr gebildeten Unternehmensvereinigungen wird die Genehmigung auf den 
Namen aller Unternehmen ausgestellt; sie gibt die Namen sämtlicher Betreiber an. Sie wird dem geschäfts-
führenden Unternehmen mit Durchschrift für die anderen Unternehmen erteilt. 

 

(2) Die maximale Gültigkeitsdauer der Genehmigungen beträgt fünf Jahre. Sie kann auf Ersuchen des Antrag-
stellers oder im gegenseitigen Einvernehmen der zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, in deren Ho-
heitsgebiet Fahrgäste aufgenommen oder abgesetzt werden, auf einen kürzeren Zeitraum festgesetzt werden. 

 

(3) In der Genehmigung ist Folgendes festzulegen: 

a) Art des Verkehrsdienstes; 

b) die Streckenführung, insbesondere Ausgangspunkt und Bestimmungsort; 

c) die Gültigkeitsdauer der Genehmigung; 

d) die Haltestellen und der Fahrplan. 

 

(4) Die Kommission legt die Gestaltung der Genehmigungen fest. Diese Maßnahmen zur Änderung nicht we-
sentlicher Bestimmungen dieser Verordnung durch Ergänzung werden nach dem in Artikel 26 Absatz 2 ge-
nannten Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen. 

 

(5) Die Genehmigung berechtigt den oder die Genehmigungsinhaber zu Beförderungen im Rahmen des Lini-
enverkehrs im Hoheitsgebiet aller Mitgliedstaaten, das durch die Streckenführung des Verkehrs berührt wird. 

 

(6) Der Betreiber eines Linienverkehrsdienstes darf zusätzliche Fahrzeuge einsetzen, um einer vorübergehen-
den oder außergewöhnlichen Situation zu begegnen. Diese zusätzlichen Fahrzeuge können nur unter den 
gleichen Bedingungen eingesetzt werden wie in der in Absatz 3 genannten Genehmigung dargelegt. 

In diesem Fall hat der Verkehrsunternehmer dafür zu sorgen, dass folgende Dokumente in den Fahrzeugen 
mitgeführt werden: 

a) eine Kopie der Genehmigung für den Linienverkehr; 

b) eine Kopie des Vertrags zwischen dem Betreiber des Linienverkehrsdienstes und dem Unternehmen, das 
die zusätzlichen Fahrzeuge bereitstellt, oder ein gleichwertiges Dokument; 

c) eine beglaubigte Kopie der Gemeinschaftslizenz, die dem Betreiber ausgestellt wurde, der die zusätzlichen 
Fahrzeuge für den Dienst bereitstellt. 

 

 

Artikel 7 
Genehmigungsanträge 

(1) Die Genehmigungsanträge für Linienverkehr sind bei der zuständigen Behörde zu stellen. 

 

(2) Die Kommission legt die Gestaltung der Anträge fest. Diese Maßnahmen zur Änderung nicht wesentlicher 
Bestimmungen dieser Verordnung durch Ergänzung werden nach dem in Artikel 26 Absatz 2 genannten Re-
gelungsverfahren mit Kontrolle erlassen. 
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(3) Der Antragsteller erteilt zur Begründung seines Genehmigungsantrags alle zusätzlichen Angaben, die er 
für zweckdienlich hält oder um die die Genehmigungsbehörde ersucht, insbesondere einen Fahrplan, anhand 
dessen die Einhaltung der gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften über die Lenk- und Ruhezeiten überprüft 
werden kann, sowie eine Kopie der Gemeinschaftslizenz. 

 

 

Artikel 8 
Genehmigungsverfahren 

(1) Die Genehmigung wird im Einvernehmen mit den Behörden aller Mitgliedstaaten erteilt, in deren Hoheits-
gebiet Fahrgäste aufgenommen oder abgesetzt werden. Die Genehmigungsbehörde übermittelt diesen Be-
hörden - sowie den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, deren Hoheitsgebiet durchfahren wird, ohne 
dass Fahrgäste aufgenommen oder abgesetzt werden - zusammen mit ihrer Beurteilung eine Kopie des An-
trags sowie aller sonstigen zweckdienlichen Unterlagen. 

 

(2) Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, um deren Zustimmung ersucht wurde, teilen der Genehmi-
gungsbehörde binnen zwei Monaten ihre Entscheidung mit. Diese Frist berechnet sich ab dem Zeitpunkt des 
Eingangs des Ersuchens um Zustimmung, der auf der Empfangsbestätigung angegeben ist. Eine ablehnende 
Entscheidung der zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, um deren Zustimmung ersucht wurde, ist ange-
messen zu begründen. Erhält die Genehmigungsbehörde innerhalb von zwei Monaten keine Antwort, so gilt 
dies als Zustimmung der ersuchten Behörden, und die Genehmigungsbehörde kann die Genehmigung ertei-
len. 

Die Behörden der Mitgliedstaaten, deren Hoheitsgebiet durchfahren wird, ohne dass Fahrgäste aufgenommen 
oder abgesetzt werden, können der Genehmigungsbehörde innerhalb der in Unterabsatz 1 genannten Frist 
ihre Bemerkungen mitteilen. 

 

(3) Die Genehmigungsbehörde entscheidet binnen vier Monaten nach Einreichung des Antrags durch den 
Verkehrsunternehmer. 

 

(4) Die Genehmigung wird erteilt, es sei denn, 

a) der Antragsteller kann den Verkehr, für den der Antrag gestellt wurde, nicht mit ihm unmittelbar zur Verfü-
gung stehenden Fahrzeugen durchführen; 

b) der Antragsteller hat die einzelstaatlichen oder internationalen Rechtsvorschriften über die Beförderungen 
im Straßenverkehr, insbesondere die Bedingungen und Anforderungen im Zusammenhang mit Genehmi-
gungen für den grenzüberschreitenden Personenverkehr, nicht eingehalten, oder er hat schwerwiegende 
Verstöße gegen die Gemeinschaftsvorschriften im Bereich des Straßenverkehrs, insbesondere die Best-
immungen betreffend die Fahrzeuge und die Lenk- und Ruhezeiten der Fahrer, begangen; 

c) im Fall eines Antrags auf Erneuerung einer Genehmigung wurden die Bedingungen für die Genehmigung 
nicht erfüllt; 

d) ein Mitgliedstaat entscheidet aufgrund einer eingehenden Analyse, dass der betreffende Verkehrsdienst 
ernsthaft die Funktionsfähigkeit eines vergleichbaren Dienstes, der im Rahmen eines oder mehrerer öffent-
licher Dienstleistungsaufträge mit gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen im Einklang mit dem geltenden 
Gemeinschaftsrecht durchgeführt wird, auf den betreffenden direkten Teilstrecken beeinträchtigen würde. 
In einem solchen Fall legt der Mitgliedstaat nicht diskriminierende Kriterien fest, mit denen ermittelt wird, 
ob der betreffende Verkehrsdienst die Funktionsfähigkeit des oben genannten vergleichbaren Dienstes 
ernsthaft beeinträchtigen würde, und teilt sie der Kommission auf Anforderung mit; 

e) ein Mitgliedstaat entscheidet aufgrund einer eingehenden Analyse, dass der Hauptzweck des Verkehrs-
dienstes nicht darin besteht, Fahrgäste zwischen Haltestellen in verschiedenen Mitgliedstaaten zu beför-
dern. 

Ein Mitgliedstaat kann mit Zustimmung der Kommission sechs Monate nach Unterrichtung des Verkehrsun-
ternehmers die Genehmigung für den Betrieb des grenzüberschreitenden Verkehrsdienstes mit Kraftomnibus-
sen aussetzen oder entziehen, falls ein bestehender grenzüberschreitender Verkehrsdienst mit Kraftomnibus-
sen aus außergewöhnlichen Gründen, die zum Zeitpunkt der Erteilung der Genehmigung nicht absehbar wa-
ren, ernsthaft die Funktionsfähigkeit eines vergleichbaren Dienstes der im Rahmen eines oder mehrerer öf-
fentlicher Dienstleistungsaufträge mit gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen im Einklang mit dem Gemein-
schaftsrecht durchgeführt wird, auf den betreffenden direkten Teilstrecken beeinträchtigt. 
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Bietet ein Verkehrsunternehmen niedrigere Preise als andere Kraftverkehrsunternehmen an oder wird die be-
treffende Verbindung bereits von anderen Kraftverkehrsunternehmen bedient, so rechtfertigt dies allein noch 
keine Ablehnung des Antrags. 

 

(5) Die Genehmigungsbehörde und die zuständigen Behörden aller Mitgliedstaaten, die sich am Zustande-
kommen eines Einvernehmens gemäß Absatz 1 beteiligen müssen, dürfen Anträge nur aus Gründen ableh-
nen, die in dieser Verordnung vorgesehen sind. 

 

(6) Nach Abschluss des in den Absätzen 1 bis 5 vorgesehenen Verfahrens erteilt die Genehmigungsbehörde 
die Genehmigung oder lehnt den Antrag förmlich ab. 

Die Ablehnung eines Antrags ist zu begründen. Die Mitgliedstaaten gewährleisten den Verkehrsunternehmen 
die Möglichkeit, im Fall einer Ablehnung ihres Antrags ihre Rechte geltend zu machen. 

Die Genehmigungsbehörde unterrichtet alle in Absatz 1 genannten Behörden von ihrer Entscheidung und 
übermittelt ihnen eine Kopie der Genehmigung. 

 

(7) Gestattet das Verfahren zur Erzielung des in Absatz 1 genannten Einvernehmens der Genehmigungsbe-
hörde nicht, über den Antrag zu entscheiden, so kann die Kommission innerhalb von zwei Monaten ab dem 
Zeitpunkt der Mitteilung einer ablehnenden Entscheidung eines oder mehrerer der gemäß Absatz 1 ersuchten 
Mitgliedstaaten damit befasst werden. 

 

(8) Die Kommission entscheidet nach Anhörung der beteiligten Mitgliedstaaten binnen vier Monaten nach Er-
halt der Mitteilung der Genehmigungsbehörde; diese Entscheidung tritt 30 Tage nach ihrer Bekanntgabe an 
die beteiligten Mitgliedstaaten in Kraft. 

 

(9) Die Entscheidung der Kommission bleibt bis zum Zustandekommen eines Einvernehmens zwischen den 
beteiligten Mitgliedstaaten in Kraft. 

 

 

Artikel 9 
Erneuerung und Änderung der Genehmigung 

Artikel 8 gilt sinngemäß für Anträge auf Erneuerung einer Genehmigung oder auf Änderung der Bedingungen 
für den Betrieb genehmigungspflichtiger Verkehrsdienste. 

Bei geringfügigen Änderungen der Beförderungsbedingungen, insbesondere bei Anpassungen des Einsatzes 
der Verkehrsdienste, der Fahrpreise und der Fahrpläne, genügt eine Unterrichtung der übrigen betroffenen 
Mitgliedstaaten über die Änderung durch die Genehmigungsbehörde. 

Die betreffenden Mitgliedstaaten können übereinkommen, dass die Genehmigungsbehörde allein über Ände-
rungen der Bedingungen für den Betrieb eines Verkehrsdienstes entscheidet. 

 

 

Artikel 10 
Erlöschen einer Genehmigung 

(1) Unbeschadet der Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 23. Oktober 2007 über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße(1) erlischt 
die Genehmigung eines Linienverkehrs mit Ablauf der Geltungsdauer der Genehmigung oder drei Monate 
nach dem Zeitpunkt, zu dem die Genehmigungsbehörde eine Mitteilung des Genehmigungsinhabers mit der 
Ankündigung erhält, den Betrieb des Verkehrsdienstes einzustellen. Die Mitteilung ist zu begründen. 

 

(2) Besteht kein Verkehrsbedarf mehr, so beträgt die nach Absatz 1 einzuhaltende Frist einen Monat. 

 

(3) Die Genehmigungsbehörde unterrichtet die zuständigen Behörden der anderen Mitgliedstaaten vom Erlö-
schen der Genehmigung. 

                                                      
(1) ABl. L 315 vom 3.12.2007, S. 1. 
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(4) Der Genehmigungsinhaber hat die Benutzer durch eine geeignete Bekanntmachung einen Monat im Vo-
raus von der Einstellung des Verkehrsdienstes zu unterrichten. 
 
 

Artikel 11 
Pflichten des Beförderungsunternehmens 

(1) Der Betreiber eines Linienverkehrs muss - außer im Fall höherer Gewalt - während der Geltungsdauer der 
Genehmigung alle Maßnahmen zur Sicherstellung einer Verkehrsbedienung treffen, die den Regeln der Re-
gelmäßigkeit, Pünktlichkeit und Beförderungskapazität sowie den übrigen von der zuständigen Behörde ge-
mäß Artikel 6 Absatz 3 festgelegten Anforderungen entspricht. 

 

(2) Der Verkehrsunternehmer muss die Streckenführung, die Haltestellen, den Fahrplan, die Fahrpreise und 
die sonstigen Beförderungsbedingungen für alle Benutzer leicht zugänglich anzeigen. 

 

(3) Unbeschadet der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 haben die betroffenen Mitgliedstaaten die Möglichkeit, 
im gegenseitigen Einvernehmen und im Einvernehmen mit dem Genehmigungsinhaber die Bedingungen für 
den Betrieb eines Linienverkehrs zu ändern. 

 

 

KAPITEL IV 
GELEGENHEITSVERKEHR UND ANDERE NICHT GENEHMIGUNGSPFLICHTIGE VERKEHRSDIENSTE 

Artikel 12 
Kontrollpapiere 

(1) Bei Verkehrsdiensten im Gelegenheitsverkehr ist ein Fahrtenblatt mitzuführen, ausgenommen bei Diensten 
nach Artikel 5 Absatz 3 Unterabsatz 2. 

 

(2) Verkehrsunternehmer, die Beförderungen im Gelegenheitsverkehr durchführen, müssen vor Antritt jeder 
Fahrt das Fahrtenblatt ausfüllen. 

 

(3) Das Fahrtenblatt enthält mindestens folgende Angaben: 

a) Art des Verkehrsdienstes; 

b) Hauptstreckenführung, 

c) den oder die beteiligten Verkehrsunternehmer. 

 

(4) Die Fahrtenblatthefte werden von den zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, in dem der Verkehrsun-
ternehmer ansässig ist, oder von durch sie benannten Stellen ausgegeben. 

 

(5) Die Kommission legt die Gestaltung des Fahrtenblatts, des Fahrtenblatthefts und die Einzelheiten ihrer 
Verwendung fest. Diese Maßnahmen zur Änderung nicht wesentlicher Bestimmungen dieser Verordnung 
durch Ergänzung werden nach dem in Artikel 26 Absatz 2 genannten Regelungsverfahren mit Kontrolle erlas-
sen. 

 

(6) Im Fall der Sonderformen des Linienverkehrs nach Artikel 5 Absatz 2 Unterabsatz 3 dient der Vertrag oder 
eine beglaubigte Kopie desselben als Kontrollpapier. 

 

 

Artikel 13 
Örtliche Ausflüge 

Im Rahmen des grenzüberschreitenden Gelegenheitsverkehrs ist ein Verkehrsunternehmer zum Gelegen-
heitsverkehr (örtliche Ausflüge) in einem anderen Mitgliedstaat als dem, in dem er niedergelassen ist, zuge-
lassen. 
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Bei solchen Verkehrsdiensten, die für gebietsfremde Fahrgäste bestimmt sind, die zuvor von denselben Ver-
kehrsunternehmen mittels eines grenzüberschreitenden Verkehrsdienstes gemäß Unterabsatz 1 befördert 
wurden, wird dasselbe Fahrzeug oder ein Fahrzeug desselben Unternehmens bzw. derselben Unternehmens-
gruppe eingesetzt. 

 

 

KAPTITEL V 
KABOTAGE 

Artikel 14 
Allgemeiner Grundsatz 

Jeder gewerbliche Personenkraftverkehrsunternehmer, der Inhaber einer Gemeinschaftslizenz ist, ist unter 
den in diesem Kapitel festgelegten Bedingungen und ohne Diskriminierung aufgrund seiner Staatsangehörig-
keit oder seines Niederlassungsorts zur Kabotage gemäß Artikel 15 berechtigt. 

 

 

Artikel 15 
Zugelassene Kabotage 

Die Kabotage ist für folgende Verkehrsformen zugelassen: 

a) die Sonderformen des Linienverkehrs, sofern hierfür ein Vertrag zwischen dem Veranstalter und dem Ver-
kehrsunternehmer besteht; 

b) den Gelegenheitsverkehr; 

c) den Linienverkehr, der von einem im Aufnahmemitgliedstaat nicht ansässigen Verkehrsunternehmer im 
Rahmen eines grenzüberschreitenden Linienverkehrsdienstes entsprechend dieser Verordnung durchge-
führt wird, ausgenommen Verkehrsdienste, die die Verkehrsbedürfnisse sowohl in einem Stadtgebiet oder 
einem Ballungsraum als auch zwischen einem Stadtgebiet und seinem Umland befriedigen. Die Kabotage 
darf nicht unabhängig von diesem grenzüberschreitenden Verkehrsdienst durchgeführt werden. 

 

 

Artikel 16 
Vorschriften für die Kabotage 

(1) Vorbehaltlich der Anwendung der Gemeinschaftsvorschriften unterliegt die Durchführung der Kabotage 
den Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Aufnahmemitgliedstaats im Hinblick auf Folgendes: 

a) für den Beförderungsvertrag geltende Bedingungen; 

b) Fahrzeuggewichte und -abmessungen; 

c) Vorschriften für die Beförderung bestimmter Personengruppen, und zwar Schulkinder, Kinder und Körper-
behinderte; 

d) Lenk- und Ruhezeiten; 

e) Mehrwertsteuer (MwSt.) auf die Beförderungsdienstleistungen. 

Die in Unterabsatz 1 Buchstabe b genannten Gewichte und Abmessungen dürfen gegebenenfalls die im Nie-
derlassungsmitgliedstaat des Verkehrsunternehmers geltenden Gewichte und Abmessungen, keinesfalls aber 
die vom Aufnahmemitgliedstaat für den innerstaatlichen Verkehr festgelegten Höchstwerte oder die techni-
schen Merkmale überschreiten, die in den Nachweisen nach Artikel 6 Absatz 1 der Richtlinie 96/53/EG ver-
merkt sind. 

 

(2) Für die Durchführung der Kabotage bei den Diensten gemäß Artikel 15 Buchstabe c gelten vorbehaltlich 
der Anwendung gemeinschaftlicher Rechtsvorschriften die Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Aufnah-
memitgliedstaats über die Erteilung der Genehmigungen, die Ausschreibungsverfahren, die zu bedienenden 
Verbindungen, die Regelmäßigkeit, Beständigkeit und Häufigkeit des Verkehrs sowie über die Streckenfüh-
rung. 

 

(3) Für die bei der Kabotage eingesetzten Fahrzeuge gelten dieselben technischen Bau- und Ausrüstungsnor-
men wie für die zum grenzüberschreitenden Verkehr zugelassenen Fahrzeuge. 
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(4) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten einzelstaatlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften werden auf 
die nicht ansässigen Verkehrsunternehmer unter denselben Bedingungen wie gegenüber Verkehrsunterneh-
men, die im Aufnahmemitgliedstaat niedergelassen sind, angewandt, damit jede Diskriminierung aufgrund der 
Staatsangehörigkeit oder des Niederlassungsorts ausgeschlossen ist. 

 

 

Artikel 17 
Kontrollpapiere für die Kabotage 

(1) Kabotage im Gelegenheitsverkehr wird unter Verwendung des in Artikel 12 genannten Fahrtenblattes, das 
an Bord des Fahrzeugs mitgeführt werden muss und jedem Kontrollberechtigten auf Verlangen vorzuzeigen 
ist, durchgeführt. 

 

(2) Folgende Angaben sind im Fahrtenblatt einzutragen: 

a) Ausgangspunkt und Bestimmungsort des Verkehrsdienstes, 

b) Tag des Beginns und Tag der Beendigung des Verkehrsdienstes. 

 

(3) Die Fahrtenblätter werden in den in Artikel 12 genannten Heften ausgegeben, die einen amtlichen Vermerk 
der zuständigen Behörde oder Stelle des Niederlassungsmitgliedstaats tragen. 

 

(4) Bei den Sonderformen des Linienverkehrs gilt der Vertrag zwischen dem Verkehrsunternehmer und dem 
Veranstalter des Verkehrsdienstes oder eine beglaubigte Abschrift als Kontrollpapier. 

Es ist jedoch ein Fahrtenblatt in Form einer monatlichen Aufstellung auszufüllen. 

 

(5) Die verwendeten Fahrtenblätter sind an die zuständige Behörde oder Stelle des Niederlassungsmitglied-
staats gemäß den von dieser festzulegenden Bedingungen zurückzusenden. 

 

 

KAPITEL VI 
ÜBERWACHUNGSVERFAHREN UND AHNDUNG VON VERSTÖSSEN 

Artikel 18 
Fahrausweise 

(1) Verkehrsunternehmer, die einen Linienverkehr - mit Ausnahme der Sonderformen des Linienverkehrs - 
durchführen, stellen Einzel- oder Sammelfahrausweise aus, die folgende Angaben enthalten: 

a) Ausgangspunkt und Bestimmungsort sowie gegebenenfalls die Rückfahrt; 

b) die Gültigkeitsdauer des Fahrausweises; 

c) den Beförderungstarif. 

 

(2) Die Fahrausweise nach Absatz 1 sind jedem Kontrollberechtigten auf Verlangen vorzuzeigen. 

 

 

Artikel 19 
Kontrollen auf der Straße und in den Unternehmen 

(1) Die Genehmigung oder das Kontrollpapier sind im Fahrzeug mitzuführen und jedem Kontrollberechtigten 
auf Verlangen vorzuzeigen. 

 

(2) Verkehrsunternehmer, die Beförderungen im grenzüberschreitenden Personenverkehr mit Kraftomnibus-
sen durchführen, lassen Kontrollen zur Feststellung der ordnungsgemäßen Durchführung der Beförderungen, 
insbesondere der Lenk- und Ruhezeiten der Fahrer, zu. Im Rahmen der Durchführung dieser Verordnung sind 
die Kontrollberechtigten befugt, 
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a) die Bücher und sonstigen Geschäftsunterlagen des Unternehmens zu prüfen; 

b) an Ort und Stelle Kopien oder Auszüge der Bücher und Unterlagen anzufertigen; 

c) sich Zugang zu allen Gebäuden, Grundstücken und Fahrzeugen des Unternehmens zu verschaffen; 

d) sich sämtliche Auskünfte aus Büchern, Unterlagen und Datenbanken zugänglich machen zu lassen. 

 

 

Artikel 20 
Gegenseitige Amtshilfe 

Die Mitgliedstaaten leisten einander Amtshilfe bei der Durchführung und Überwachung dieser Verordnung. 
Sie tauschen Informationen über die gemäß Artikel 18 der Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 eingerichteten 
einzelstaatlichen Kontaktstellen aus. 

 

 

Artikel 21 
Entzug der Gemeinschaftslizenzen und Genehmigungen 

(1) Die zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, in dem der Verkehrsunternehmer ansässig ist, entziehen 
die Gemeinschaftslizenz, wenn 

a) der Inhaber die Bedingungen des Artikels 3 Absatz 1 nicht mehr erfüllt oder 

b) die für die Erteilung der Gemeinschaftslizenz wesentlichen Angaben des Inhabers unrichtig waren. 

 

(2) Die Genehmigungsbehörde widerruft insbesondere auf Verlangen des Mitgliedstaats, in dem der Verkehrs-
unternehmer ansässig ist, die aufgrund dieser Verordnung erteilte Genehmigung, sofern der Inhaber die Vo-
raussetzungen, die für deren Erteilung ausschlaggebend waren, nicht mehr erfüllt. Diese Behörde unterrichtet 
davon unverzüglich die zuständigen Behörden des betreffenden Mitgliedstaats. 

 

 

Artikel 22 
Ahndung von Verstößen durch den Niederlassungsmitgliedstaat 

(1) Bei einem schwerwiegenden Verstoß gegen die Gemeinschaftsvorschriften im Bereich des Straßenver-
kehrs in einem Mitgliedstaat bzw. bei Feststellung solcher Verstöße in einem Mitgliedstaat, insbesondere bei 
Verstößen gegen die Bestimmungen betreffend die Fahrzeuge, die Lenk- und Ruhezeiten der Fahrer sowie 
die Durchführung von parallelen oder zeitlich befristeten Verkehrsdiensten nach Artikel 5 Absatz 1 Unterab-
satz 5 ohne entsprechende Genehmigung, treffen die zuständigen Behörden des Niederlassungsmitglied-
staats des Verkehrsunternehmers, der den Verstoß begangen hat, die für diesen Fall geeigneten Maßnahmen, 
die eine Verwarnung einschließen können, falls diese vom einzelstaatlichen Recht vorgesehen ist. Dies kann 
unter anderem zur Verhängung der folgenden Verwaltungssanktionen führen: 

a) dem befristeten oder dauerhaften Entzug einiger oder aller beglaubigten Kopien der Gemeinschaftslizenz; 

b) dem befristeten oder dauerhaften Entzug der Gemeinschaftslizenz. 

Diese Sanktionen können nach der endgültigen Entscheidung in der Angelegenheit bestimmt werden; sie rich-
ten sich nach der Schwere des vom Inhaber der Gemeinschaftslizenz begangenen Verstoßes und der Ge-
samtzahl der beglaubigten Kopien dieser Lizenz, über die dieser für seine grenzüberschreitenden Verkehrs 
dienste verfügt. 

 

(2) Die zuständigen Behörden des Niederlassungsmitgliedstaats teilen den zuständigen Behörden des Mit-
gliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Verstöße festgestellt wurden, schnellstmöglich, spätestens jedoch 
sechs Wochen nach ihrer endgültigen Entscheidung in der Angelegenheit mit, welche der in Absatz 1 vorge-
sehenen Sanktionen gegebenenfalls verhängt wurden. 

Falls keine Sanktionen verhängt wurden, geben die zuständigen Behörden des Niederlassungsmitgliedstaats 
die Gründe hierfür an. 

 

(3) Die zuständigen Behörden achten darauf, dass die gegen den betreffenden Verkehrsunternehmer ver-
hängten Sanktionen insgesamt in einem angemessenen Verhältnis zu dem bzw. zu den zugrunde liegenden 
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Verstößen stehen, und berücksichtigen dabei etwaige Sanktionen für denselben Verstoß, die in dem Mitglied-
staat, in dessen Hoheitsgebiet der Verstoß festgestellt wurde, verhängt wurden. 

 

(4) Dieser Artikel lässt den zuständigen Behörden des Niederlassungsmitgliedstaats des Verkehrsunterneh-
mers unbenommen, ein Verfahren vor einem zuständigen einzelstaatlichen Gericht einzuleiten. In diesem Fall 
unterrichtet die fragliche zuständige Behörde die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, in denen der 
Verstoß festgestellt wurde. 

 

(5) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Verkehrsunternehmer gegen jede verwaltungsrechtliche Sank-
tion, die aufgrund dieses Artikels gegen sie verhängt wurde, einen Rechtsbehelf einlegen können. 

 

 

Artikel 23 
Ahndung von Verstößen durch den Aufnahmemitgliedstaat 

(1) Erhalten die zuständigen Behörden eines Mitgliedstaats davon Kenntnis, dass ein nicht ansässiger Ver-
kehrsunternehmer einen schwerwiegenden Verstoß gegen diese Verordnung oder gegen Gemeinschaftsvor-
schriften im Bereich des Straßenverkehrs begangen hat, so übermittelt der Mitgliedstaat, in dessen Hoheits-
gebiet der Verstoß festgestellt worden ist, den zuständigen Behörden des Niederlassungsmitgliedstaats des 
Verkehrsunternehmers so bald wie möglich, spätestens jedoch sechs Wochen nach ihrer endgültigen Ent-
scheidung die folgenden Informationen: 

a) eine Beschreibung des Verstoßes mit Datums- und Zeitangabe; 

b) Kategorie, Art und Schwere des Verstoßes und 

c) die verhängten und vollzogenen Sanktionen. 

Die zuständigen Behörden des Aufnahmemitgliedstaats können die zuständigen Behörden des Niederlas-
sungsmitgliedstaats ersuchen, den Verstoß durch Verwaltungssanktionen gemäß Artikel 22 zu ahnden. 

 

(2) Unbeschadet einer etwaigen strafrechtlichen Verfolgung sind die zuständigen Behörden des Aufnahmemit-
gliedstaats befugt, gegen einen nicht ansässigen Verkehrsunternehmer, der anlässlich einer Kabotage in ih-
rem Hoheitsgebiet gegen diese Verordnung oder gegen einzelstaatliche oder Gemeinschaftsvorschriften im 
Bereich des Straßenverkehrs verstoßen hat, Sanktionen zu verhängen. Diese Sanktionen dürfen keine Diskri-
minierung beinhalten und können insbesondere in einer Verwarnung oder, bei einem schwerwiegenden Ver-
stoß, in einem zeitweiligen Verbot der Kabotage in dem Aufnahmemitgliedstaat, in dem der Verstoß begangen 
wurde, bestehen. 

 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Verkehrsunternehmer gegen jede verwaltungsrechtliche Sank-
tion, die aufgrund dieses Artikels gegen sie verhängt wird, einen Rechtsbehelf einlegen können. 

 

 

Artikel 24 
Eintrag in die einzelstaatlichen elektronischen Register 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass schwerwiegende Verstöße gegen Gemeinschaftsvorschriften im Be-
reich des Straßenverkehrs, die in ihrem Hoheitsgebiet niedergelassenen Verkehrsunternehmern zuzurechnen 
sind und die in einem Mitgliedstaat zur Verhängung von Sanktionen geführt haben, sowie jeder befristete oder 
dauerhafte Entzug der Gemeinschaftslizenz oder deren beglaubigter Kopie in das einzelstaatliche elektroni-
sche Register der Kraftverkehrsunternehmen eingetragen werden. Einträge im Register, die einen befristeten 
oder dauerhaften Entzug einer Gemeinschaftslizenz betreffen, bleiben mindestens zwei Jahre in der Daten-
bank gespeichert; die Zweijahresfrist wird im Falle eines befristeten Entzugs ab dem Ablauf des Entzugszeit-
raums oder im Falle eines dauerhaften Entzugs ab dem Zeitpunkt des Entzugs berechnet. 
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KAPITEL VII 
DURCHFÜHRUNG 

Artikel 25 
Vereinbarungen zwischen Mitgliedstaaten 

(1) Die Mitgliedstaaten können bilaterale oder multilaterale Vereinbarungen über eine weiter gehende Libera-
lisierung der unter diese Verordnung fallenden Verkehrsdienste treffen, insbesondere hinsichtlich der Geneh-
migungsregelung sowie der Vereinfachung der Kontrollpapiere oder der Befreiung davon, besonders in Grenz-
regionen. 

 

(2) Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission über alle aufgrund von Absatz 1 getroffenen Vereinba-
rungen. 

 

 

Artikel 26 
Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von dem gemäß Artikel 18 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 des Rates 
vom 20. Dezember 1985 über das Kontrollgerät im Straßenverkehr(1) eingesetzten Ausschuss unterstützt. 

 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten Artikel 5a Absatz 1 bis 4 und Absatz 5 Buchstabe b 
sowie Artikel 7 des Beschlusses 1999/468/EG unter Beachtung von dessen Artikel 8. 

 

 

Artikel 27 
Sanktionen 

Die Mitgliedstaaten legen die Sanktionen fest, die bei einem Verstoß gegen Bestimmungen dieser Verordnung 
zu verhängen sind, und treffen alle geeigneten Maßnahmen, um deren Durchsetzung zu gewährleisten. Die 
Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein. Die Mitgliedstaaten teilen diese Vor-
schriften der Kommission spätestens bis zum 4. Dezember 2011 mit und teilen ihr alle sie betreffenden nach-
folgenden Änderungen unverzüglich mit. 

Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass diese Maßnahmen ohne Diskriminierung aufgrund der Staatsange-
hörigkeit oder des Niederlassungsorts des Verkehrsunternehmens durchgeführt werden. 
 
 

Artikel 28 
Berichterstattung 

(1) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission alle zwei Jahre die Zahl der im Vorjahr erteilten Genehmigungen 
im Linienverkehr und die Gesamtzahl der am Ende dieses Berichtszeitraums gültigen Genehmigungen im 
Linienverkehr mit. Diese Angaben sind getrennt für jedes Bestimmungsland des Linienverkehrsdienstes zu 
machen. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission auch Daten zur Kabotage mit, die als Sonderform des 
Linienverkehrs und als Gelegenheitsverkehr während des Berichtszeitraums von ansässigen Verkehrsunter-
nehmern durchgeführt wurde. 

 

(2) Die zuständigen Behörden des Aufnahmemitgliedstaats übermitteln der Kommission alle zwei Jahre eine 
statistische Übersicht über die Zahl der Genehmigungen für Kabotagedienste, die als Linienverkehr nach Ar-
tikel 15 Buchstabe c durchgeführt werden. 

 

(3) Die Kommission legt die Gestaltung der für die Übermittlung dieser statistischen Angaben zu verwenden-
den Übersichten fest. Diese Maßnahmen zur Änderung nicht wesentlicher Bestimmungen dieser Verordnung 

                                                      
(1) ABl. L 370 vom 31.12.1985, S. 8. 
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durch Ergänzung werden nach dem in Artikel 26 Absatz 2 genannten Regelungsverfahren mit Kontrolle erlas-
sen. 

 

(4) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission spätestens am 31. Januar jedes Jahres die Anzahl der 
Verkehrsunternehmer, die am 31. Dezember des Vorjahres Inhaber einer Gemeinschaftslizenz waren, und die 
Anzahl der beglaubigten Genehmigungen, die der Anzahl der zu diesem Zeitpunkt zugelassenen Fahrzeuge 
entspricht. 

 

 

Artikel 29 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 

In Artikel 8 der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 wird folgender Absatz eingefügt: 

„(6a) Abweichend von Absatz 6 darf ein Fahrer, der für einen einzelnen Gelegenheitsdienst im grenzüber-
schreitenden Personenverkehr im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1073/2009 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 21. Oktober 2009 über gemeinsame Regeln für den Zugang zum Markt des grenzüber-
schreitenden Personenkraftverkehrs(*) eingesetzt wird, die wöchentliche Ruhezeit auf bis zu 12 aufeinander 
folgende 24-Stunden-Zeiträume nach einer vorhergehenden regelmäßigen wöchentlichen Ruhezeit unter fol-
genden Voraussetzungen verschieben: 

a) der Dienst dauert mindestens 24 aufeinander folgende Stunden in einem anderen Mitgliedstaat oder unter 
diese Verordnung fallenden Drittstaat als demjenigen, in dem jeweils der Dienst begonnen wurde; 

b) nach der Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung nimmt der Fahrer 

i) entweder zwei regelmäßige wöchentliche Ruhezeiten oder 

ii) eine regelmäßige wöchentliche Ruhezeit und eine reduzierte wöchentliche Ruhezeit von mindestens 
24 Stunden. Dabei wird jedoch die Reduzierung durch eine gleichwertige Ruhepause ausgeglichen, die 
ohne Unterbrechung vor dem Ende der dritten Woche nach dem Ende des Ausnahmezeitraums ge-
nommen werden muss; 

c) ab dem 1. Januar 2014 ist das Fahrzeug mit einem Kontrollgerät entsprechend den Anforderungen des 
Anhangs IB der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 ausgestattet und 

d) ab dem 1. Januar 2014, sofern das Fahrzeug bei Fahrten während des Zeitraums von 22.00 Uhr bis 
6.00 Uhr mit mehreren Fahrern besetzt ist oder die Lenkdauer nach Artikel 7 auf drei Stunden vermindert 
wird. 

Die Kommission überwacht die Inanspruchnahme dieser Ausnahmeregelung genau, um die Aufrechterhaltung 
der Sicherheit im Straßenverkehr unter sehr strengen Voraussetzungen sicherzustellen, insbesondere indem 
sie darauf achtet, dass die summierte Gesamtlenkzeit während des unter die Ausnahmeregelung fallenden 
Zeitraums nicht zu lang ist. Bis zum 4. Dezember 2012 erstellt die Kommission einen Bericht, in dem sie die 
Folgen der Ausnahmeregelung in Bezug auf die Sicherheit im Straßenverkehr sowie soziale Aspekte bewertet. 
Wenn sie es für sinnvoll erachtet, schlägt die Kommission diesbezügliche Änderungen der vorliegenden Ver-
ordnung vor. 

 

 

KAPITEL VIII 
SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 30 
Aufhebungen 

Die Verordnungen (EWG) Nr. 684/92 und (EG) Nr. 12/98 werden aufgehoben. 

Verweisungen auf die aufgehobenen Verordnungen gelten als Verweisungen auf die vorliegende Verordnung 
und sind nach Maßgabe der Entsprechungstabelle in Anhang III zu lesen. 

 

 

                                                      
(*) ABl. L 300 vom 14.11.2009, S.88.“ 
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Artikel 31 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union 
in Kraft. 

 

Sie gilt ab dem 4. Dezember 2011 mit Ausnahme des Artikels 29, der ab dem 4. Juni 2010 gilt. 
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Anhang I 

Sicherheitsmerkmale der Gemeinschaftslizenz 

Die Gemeinschaftslizenz muss mindestens zwei der folgenden Sicherheitsmerkmale aufweisen: 

- ein Hologramm, 

- Spezialfasern im Papier, die unter UV-Licht sichtbar werden, 

- mindestens eine Mikrodruckzeile (Aufdruck nur unter einem Vergrößerungsglas sichtbar und von Fotoko-
piergeräten nicht reproduzierbar), 

- fühlbare Zeichen, Symbole oder Muster, 

- doppelte Nummerierung: Seriennummer und Ausgabenummer, 

- Sicherheitsuntergrund mit feinen Guillochenmustern und Irisdruck. 
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ANHANG II 

Muster für die Gemeinschaftslizenz 

 

EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT 

(a) 

 

(Farbe: Pantone hellblau, Format DIN A 4, Zellulosepapier 100 g/m2 oder mehr) 

(Erste Seite der Lizenz) 

(Der Text ist in der (den) Amtssprache(n) oder einer der Amtssprachen des Mitgliedstaats abgefasst, der die 
Lizenz ausstellt) 

 

Nationalitätskennzeichen des 
Mitgliedstaats(1), der die Lizenz ausstellt 

 Bezeichnung der zuständigen 
Behörde oder Stelle 

 

 

LIZENZ Nr. … 

 

(oder) 

 

BEGLAUBIGTE KOPIE Nr. … 

 

für den gewerblichen grenzüberschreitenden Personenverkehr mit Kraftomnibussen 

 

 

Der Inhaber dieser Lizenz(2)  ..............................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 

ist zu den in der Verordnung (EG) Nr. 1073/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
21. Oktober 2009 über gemeinsame Regeln für den Zugang zum grenzüberschreitenden Personen-
kraftverkehrsmarkt + festgelegten Bedingungen sowie nach Maßgabe der allgemeinen Bestimmungen 
dieser Lizenz im Gebiet der Gemeinschaft zum gewerblichen grenzüberschreitenden Personenkraft-
verkehr zugelassen. 

 

Bemerkungen:  ........................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

Diese Lizenz gilt vom  .........................................  bis zum  .............................................................. 

Ausgestellt in  ......................................................  am ....................................................................... 

 ............................................................................. (3)  

 

                                                      
(1) Nationalitätskennzeichen der Mitgliedstaaten (B) Belgien, (BG) Bulgarien, (CZ) Tschechische Republik, (DK) Dänemark, (D) 

Deutschland, (EST) Estland, (IRL) Irland, (GR) Griechenland, (E) Spanien, (F) Frankreich, (I) Italien, (CY) Zypern, (LV) Lettland, 
(LT) Litauen, (L) Luxemburg, (H) Ungarn, (MT) Malta, (NL) Niederlande, (A) Österreich, (PL) Polen, (P) Portugal, (RO) Rumänien, 
(SLO) Slowenien, (SK) Slowakei, (FN) Finnland, (S) Schweden, (UK) Vereinigtes Königreich. 

(2) Name oder Firma und vollständige Anschriften des Verkehrsunternehmens. 
(3) Unterschrift und Dienstsiegel der ausstellenden Behörde oder Stelle. 
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(b) 

 

(Zweite Seite der Lizenz) 

(Der Text ist in der (den) Amtssprache(n) oder einer der Amtssprachen des Mitgliedstaats abgefasst, der die 
Lizenz ausstellt) 

 

 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

1. Diese Lizenz wird erteilt aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 1073/2009. 

2. Diese Lizenz wird von den zuständigen Behörden des Mitgliedstaats erteilt, in dem der gewerbliche Ver-
kehrsunternehmer niedergelassen ist, der 

a) im Niederlassungsmitgliedstaat die Genehmigung für Personenbeförderungen mit Kraftomnibussen 
im Linienverkehr, einschließlich der Sonderformen des Linienverkehrs, oder im Gelegenheitsverkehr 
erhalten hat, 

b) die Voraussetzungen der gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften über den Zugang zum Beruf des Per-
sonenkraftverkehrsunternehmers im innerstaatlichen und grenzüberschreitenden Verkehr erfüllt und 

c) die Rechtsvorschriften hinsichtlich Fahrern und Fahrzeugen erfüllt. 

3. Diese Lizenz berechtigt zur Durchführung gewerblicher grenzüberschreitender Personenbeförderungen 
mit Kraftomnibussen auf allen Verkehrsverbindungen im Gebiet der Gemeinschaft, 

a) bei denen sich Ausgangspunkt und Bestimmungsort in zwei verschiedenen Mitgliedstaaten befinden, 
mit oder ohne Transit durch einen oder mehrere Mitgliedstaaten oder ein oder mehrere Drittländer, 

b) bei denen sich Ausgangspunkt und Bestimmungsort in demselben Mitgliedstaat befinden, das Auf-
nehmen und Absetzen von Fahrgästen in einem anderen Mitgliedstaat oder in einem Drittland statt-
findet, 

c) von einem Mitgliedstaat in ein Drittland und umgekehrt, mit oder ohne Transit durch einen oder meh-
rere Mitgliedstaaten oder ein oder mehrere Drittländer, 

d) zwischen Drittländern, mit Transit durch einen oder mehrere Mitgliedstaaten, 

sowie zu Leerfahrten im Zusammenhang mit diesen Beförderungen gemäß den Bestimmungen der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1073/2009. 

Bei Beförderungen von einem Mitgliedstaat nach einem Drittland und umgekehrt gilt die Verordnung (EG) 
Nr. 1073/2009 für die in den Mitgliedstaaten, die im Transit durchfahren werden, zurückgelegte Wegstre-
cke. Sie gilt nicht für die im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats der Aufnahme oder des Absetzens zurück-
gelegte Wegstrecke, solange das hierfür erforderliche Abkommen zwischen der Gemeinschaft und dem 
betreffenden Drittland noch nicht geschlossen worden ist. 

4. Diese Lizenz ist persönlich und nicht übertragbar. 

5. Diese Lizenz kann von der zuständigen Behörde des ausstellenden Mitgliedstaats insbesondere dann 
entzogen werden, wenn 

a) der Verkehrsunternehmer die Bedingungen des Artikels 3 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 
1073/2009 nicht mehr erfüllt; 

b) die für die Erteilung oder Verlängerung der Gemeinschaftslizenz wesentlichen Angaben des Verkehrs-
unternehmers unrichtig waren; 

c) der Verkehrsunternehmer einen schwerwiegenden Verstoß oder Verstöße gegen die Gemeinschafts-
vorschriften im Bereich des Straßenverkehrs in einem Mitgliedstaat, insbesondere die Bestimmungen 
betreffend die Fahrzeuge, die Lenk- und Ruhezeiten der Fahrer und die Durchführung von parallelen 
oder zeitlich befristeten Verkehrsdiensten nach Artikel 5 Absatz 1 Unterabsatz 5 der Verordnung (EG) 
Nr. 1073/2009 ohne entsprechende Genehmigung, begangen hat. Die zuständigen Behörden des Mit-
gliedstaats, in dem der Verkehrsunternehmer, der die Verstöße begangen hat, ansässig ist, können 
insbesondere den Entzug der Gemeinschaftslizenz oder einen befristeten oder dauerhaften Entzug 
von beglaubigten Kopien der Gemeinschaftslizenz verfügen. 

Die entsprechenden Sanktionen bestimmen sich nach der Schwere des vom Inhaber der Gemeinschafts-
lizenz begangenen Verstoßes und nach der Gesamtzahl der beglaubigten Kopien, über die dieser für 
seine grenzüberschreitenden Verkehrsdienste verfügt. 

6. Das Original der Lizenz ist vom Verkehrsunternehmer aufzubewahren. Eine beglaubigte Kopie der Lizenz 
ist im Fahrzeug, das im grenzüberschreitenden Verkehr eingesetzt wird, mitzuführen. 

7. Diese Lizenz ist jedem Kontrollberechtigten auf Verlangen vorzuzeigen. 
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8. Der Lizenzinhaber hat im Hoheitsgebiet eines jeden Mitgliedstaats die im jeweiligen Staat geltenden 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften, insbesondere für Beförderungen und für den Straßenverkehr, zu 
beachten. 

9. Linienverkehr ist die regelmäßige Beförderung von Fahrgästen auf einer bestimmten Verkehrsstrecke, 
wobei Fahrgäste an vorher festgelegten Haltestellen aufgenommen oder abgesetzt werden können; Li-
nienverkehr ist ungeachtet einer etwaigen Verpflichtung zur Buchung für jedermann zugänglich. 

Eine Anpassung der Beförderungsbedingungen eines solchen Verkehrsdienstes beeinträchtigt nicht 
seine Eigenschaft als Linienverkehr. 

Linienverkehr ist genehmigungspflichtig. 

Sonderformen des Linienverkehrs sind Dienste im Linienverkehr unabhängig davon, wer Veranstalter der 
Fahrten ist, zur Beförderung bestimmter Gruppen von Fahrgästen unter Ausschluss anderer Fahrgäste 
auf einer bestimmten Verkehrsstrecke, wobei Fahrgäste an vorher festgelegten Haltestellen aufgenom-
men oder abgesetzt werden können. 

Zu den Sonderformen des Linienverkehrs zählen insbesondere 

a) die Beförderung von Arbeitnehmern zwischen Wohnort und Arbeitsstätte, 

b) die Beförderung von Schülern und Studenten zwischen Wohnort und Lehranstalt. 

Die Regelmäßigkeit der Sonderformen des Linienverkehrs wird nicht dadurch berührt, dass der Ablauf 
wechselnden Bedürfnissen der Nutzer angepasst wird. 

Sonderformen des Linienverkehrs sind nicht genehmigungspflichtig, sofern sie zwischen dem Veranstal-
ter und dem Verkehrsunternehmer vertraglich geregelt sind. 

Die Durchführung von parallelen oder zeitlich befristeten Verkehrsdiensten, die auf die Benutzer der be-
stehenden Liniendienste ausgerichtet sind, ist genehmigungspflichtig. 

Gelegenheitsverkehr ist der Verkehrsdienst, der nicht der Begriffsbestimmung des Linienverkehrs, ein-
schließlich der Sonderformen des Linienverkehrs, entspricht und dessen Hauptmerkmal die Beförderung 
vorab gebildeter Fahrgastgruppen auf Initiative eines Auftraggebers oder des Verkehrsunternehmers 
selbst ist. Die Durchführung von parallelen oder zeitlich befristeten Verkehrsdiensten, die bestehenden 
Liniendiensten vergleichbar und auf deren Benutzer ausgerichtet sind, unterliegt der Pflicht zur Geneh-
migung nach dem in Kapitel III der Verordnung (EG) Nr. 1073/2009 festgelegten Verfahren. Diese Dienste 
verlieren die Eigenschaft des Gelegenheitsverkehrs auch dann nicht, wenn sie mit einer gewissen Häu-
figkeit durchgeführt werden. 

Gelegenheitsverkehr ist nicht genehmigungspflichtig. 

  



FPers  1.1.7 

 

 

20 
Version 02/2020 

Vorschriftensammlung der Gewerbeaufsicht Baden-Württemberg 
 

ANHANG III 

ENTSPRCHUNGSTABELLE 

Verordnung (EWG) Nr. 684/92 Verordnung (EG) Nr. 12/98 Vorliegende Verordnung 

Artikel 1  Artikel 1 

Artikel 2 Nummer 1.1 Artikel 2 Absatz 1 Artikel 2 Absatz 2, Artikel 5 Absatz 1 

Artikel 2 Nummer 1.2 Artikel 2 Absatz 2 Artikel 2 Absatz 3, Artikel 5 Absatz 2 

Artikel 2 Nummer 1.3  Artikel 5 Absatz 1 Unterabsatz 5 

Artikel 2 Nummer 3.1 Artikel 2 Absatz 3 Artikel 2 Absatz 4, Artikel 5 Absatz 3 

Artikel 2 Nummer 3.3  Artikel 5 Absatz 3 

Artikel 2 Nummer 3.4  Artikel 5 Absatz 3 

Artikel 2 Nummer 4  Artikel 2 Absatz 5, Artikel 5 Absatz 5 

Artikel 3  Artikel 3 

Artikel 3a  Artikel 4 

Artikel 4  Artikel 5 

Artikel 5  Artikel 6 

Artikel 6  Artikel 7 

Artikel 7  Artikel 8 

Artikel 8  Artikel 9 

Artikel 9  Artikel 10 

Artikel 10  Artikel 11 

Artikel 11  Artikel 12 

Artikel 12  Artikel 13 

Artikel 13  Artikel 5 Absatz 5 

 Artikel 1 Artikel 14 

 Artikel 2 Absatz 4  

 Artikel 3 Artikel 15 

 Artikel 4 Artikel 16 

 Artikel 5 Artikel 4 Absatz 3 

 Artikel 6 Artikel 17 

 Artikel 7 Artikel 28 Absatz 3 

 Artikel 8 Artikel 26 

 Artikel 9  

Artikel 14  Artikel 18 

Artikel 15  Artikel 19 

 Artikel 11 Absatz 1 Artikel 20 

Artikel 16 Absatz 1  Artikel 21 Absatz 1 

Artikel 16 Absatz 2  Artikel 21 Absatz 2 

Artikel 16 Absatz 3  Artikel 22 Absatz 1 

Artikel 16 Absatz 4  Artikel 23 Absatz 1 

Artikel 16 Absatz 5  Artikel 22 Absatz 2  

 Artikel 11 Absatz 2 Artikel 23 Absatz 2 

 Artikel 11 Absatz 3 Artikel 23 Absatz 2 
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 Artikel 11 Absatz 4  

 Artikel 12 Artikel 22 Absatz 5, Artikel 23 

 Artikel 13  

Artikel 16a Artikel 10 Artikel 26 

Artikel 17   

Artikel 18  Artikel 25 

Artikel 19 Artikel 14 Artikel 27 

Artikel 20   

Artikel 21  Artikel 30 
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